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§ 51 Oö. KJHG 2014 § 51
 Oö. KJHG 2014 - Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.12.2020

(1) Wenn es das Wohl der betro enen Kinder und Jugendlichen erfordert, sind die Erziehungshilfen unter Anwendung

der Regelungen gemäß § 41 zu ändern. Hinsichtlich der Beteiligung der Betro enen gelten die Regelungen gemäß § 42

und § 46 Abs. 3.

(2) Ist das Erziehungsziel erreicht oder ist die Erziehungshilfe für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht

mehr förderlich, ist die Erziehungshilfe zu beenden oder die zur Beendigung erforderliche gerichtliche Verfügung zu

beantragen. Hinsichtlich der Beteiligung der Betroffenen gelten die Regelungen gemäß § 42 und § 46 Abs. 3.

(3) Erziehungshilfen auf Grund einer Vereinbarung können sowohl von der Bezirksverwaltungsbehörde oder der

Landesregierung als auch von den Eltern oder sonstigen mit der P ege und Erziehung betrauten Personen durch

einseitige schriftliche Erklärung aufgelöst werden.
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